
Radikale Rechts(s)prechung
Spiegel online, die Berliner Zeitung u.a. berichten über den
Neonazi Maik B., der am Amtsgericht Lichtenfels in Oberfranken
Richter war.

Jetzt  kommt,  wie  zu  erwarten  war,  das  Echo:  „Sowohl
Innenminister  Joachim  Herrmann  als  auch  Justizminister
Bausback  wollen  den  sogenannten  ‚Radikalenerlass‘  zumindest
für  die  Anstellung  von  Richtern  und  Staatsanwälten  wieder
einführen.“

Radikalenerlass? Ach nee.. Heute wird es allerdings keinen
Widerstand gegen erneute Berufsverbote geben. Schon in den 70-
er Jahren haben die Gewerkschaften den „Radikalenerlass“ dazu
benutzt,  allzu  linke  und  missliebige  Mitglieder
auszuschließen. Und wenn es ausnahmsweise gegen Nazis geht,
ruft die deutsche Linke an sich sowieso: „Melden! Durchführen!
Verbieten!“

https://www.burks.de/burksblog/2014/10/14/radikale-rechtssprechung
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextremer-richter-maik-b-war-verfassungsschutz-bekannt-a-996932.html
http://www.berliner-zeitung.de/brandenburg/saenger-von-hassgesang-maik-b---brandenburger-neonazi-soll-zivilrichter-in-bayern-werden,10809312,28721934.html
https://www.justiz.bayern.de/gericht/ag/lif/
http://de.wikipedia.org/wiki/Radikalenerlass

